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Gesetze; Verordnungen der Reichsbehörden; Verträge.
Verordnung des Beichskanzlers, betr. die BezirkRsräte in Deutsch-Ostafrika.

Vom 16. September 1911.
Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) und der

Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Einrichtung der Verwaltung und die Eingeborenenrechtspflege
in den afrikanischen und Südsee-Schutzgebieten vom 3. Juni 1908 (Reichs-Gesetzbl. S. 397), wird
verordnet, was folgt:

§ 1. Bei jedem Bezirksamt, in dessen. Amtsbezirke nach der am Anfange des Kalender-
jahres stattfindenden Berechnung wenigstens 30 männliche deutsche Reichsangehörige im Alter von
mindestens 25 Jahren ihren Wohnsitz haben, wird ein Bezirksrat gebildet.


